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A. Einleitung

„Heute kann [die Europäische Union] […] ihre Legitimität nur aus Teilhabe und 
Einbindung beziehen. Das alte lineare Modell, bei dem die Politik von oben herab 
verkündet wird, muss durch einen circulus virtuosus ersetzt werden, einen Spiral‑
prozess, der – von der Gestaltung bis zur Durchführung der Politik – auf Rückkop‑
pelung, Netzwerken und Partizipation auf allen Ebenen beruht.“1

Dies stellt die Europäische Kommission in dem von ihr 2001 verabschie‑
deten Weißbuch „Europäisches Regieren“ fest. Teilhabe, Einbindung und 
Partizipation sind für die Verwirklichung der Europäischen Union also von 
besonderer Bedeutung. Die EU ist darauf angewiesen, dass sie von den Bür‑
gern ge‑ und unterstützt wird. Das Konzept der Europäischen Union kann 
nur verwirklicht werden, wenn die Bürger von diesem auch überzeugt sind. 
Allerdings wird diese Überzeugung von den Bürgern in der EU nicht aus‑
nahmslos geteilt. Die Institution der EU wird immer noch und gerade in den 
heutigen Zeiten des Brexit und der aufkommenden Tendenz hin zu verstärk‑
ter Nationalstaatlichkeit skeptisch gesehen. Es wird der EU vorgeworfen, 
bürgerfern zu sein. Daher ist die Europäische Union bemüht, die aufgezeigte 
Kluft zwischen ihr und ihren Bürgern zu überbrücken. Dies soll u. a. durch 
Partizipation erreicht werden. Die unionale Ebene ist gegenüber Einbezie‑
hungen und Beteiligungen offen ausgestaltet und der Bürger soll aktiv in den 
Integrationsprozess der Europäischen Union einbezogen werden. Durch die 
Beteiligung soll die EU nicht nur auf übergeordneter, sondern auch auf nied‑
rigster Ebene Wirkung entfalten und die europäische Integration für den Ein‑
zelnen erfahrbar und zu seinem persönlichen Anliegen machen. Dahinter 
steht die Idee von einem „Europa der Bürger“.2 Es soll erreicht werden, dass 
die Bürger von dem Konzept der EU überzeugt werden bzw. das Vertrauen in 
die EU gestärkt wird. Gerade Beteiligung bezweckt gesteigerte Akzeptanz 
und einen gerechten Interessenausgleich.3 Der Beteiligung kommt somit eine 
Überzeugungskraft zu, die die aufgezeigte Kluft zwischen der Europäischen 
Union und ihren Bürgern reduziert. 

1 Europäisches Regieren – Ein Weißbuch, KOM(2001) 428 endgültig, ABl. C 287 
vom 12.10.2001, S. 1 (8).

2 Huber,	in:	Streinz,	EUV/AEUV,	Art.	11	EUV	Rn.	2;	vgl.	auch	die	Entschließung	
des Europäischen Parlaments zur Europäischen Union vom 10.07.1975, ABl. C 179 
vom	 06.08.1975,	 S.	23	 (30);	 vertiefend	 zur	 Idee	 vom	 „Europa	 der	 Bürger“	Wollen-
schläger, Grundfreiheiten ohne Markt, S. 90 ff.

3 Zu den Funktionen der Beteiligung näher unter D. III.
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I. Problemdarstellung 

Um eine solche Überzeugungskraft durch die Beteiligung zu vermitteln, ist 
diese auf der europäischen Ebene in ganz unterschiedlicher Art und Weise 
etabliert worden. So wird das Europäische Parlament bereits seit dem Jahr 
1979 direkt gewählt (siehe Art. 22 Abs. 2 AEUV) und den Bürgern wird seit 
dem Vertrag von Lissabon ermöglicht, eine Europäische Bürgerinitiative ein‑
zureichen	 (Art.	11	 Abs.	4	 EUV);	 auch	 kommt	 ihnen	 ein	 Petitionsrecht	 zu	
(Art. 227 AEUV) und es besteht für sie die Möglichkeit beim Europäischen 
Bürgerbeauftragten Beschwerde einzureichen (Art. 228 AEUV). 

Neben diesen primärrechtlich verankerten Beteiligungsmöglichkeiten er‑
öffnet aber auch das Sekundärrecht der EU Optionen zur Beteiligung. Auf 
sekundärrechtlicher Ebene wird vom europäischen Gesetzgeber ermöglicht, 
dass die Allgemeinheit, Dritte oder bestimmte Gruppen in unterschiedlicher 
Art und Weise bei der Durchführung des EU‑Rechts mitwirken können. Der 
partizipationsoffene Weg der EU wurde in vielen Bereichen des europäischen 
Sekundärrechts weitergeführt, und zwar auch im administrativen Bereich. 
Dritte werden in vielfältiger Weise in den Entscheidungsprozess der Verwal‑
tung einbezogen. Ausgemacht werden kann die Beteiligung mittlerweile in 
vielen Rechtsbereichen. Die Entwicklung der Beteiligungsmöglichkeiten gibt 
bereits Aufschluss darüber, wie unterschiedlich die Beteiligungsformen in 
den verschiedenen Rechtsbereichen bis zum heutigen Zeitpunkt ausgestaltet 
worden sind.

1. Entwicklung der Beteiligung im Sekundärrecht

Die Etablierung von Beteiligungsformen im Sekundärrecht der EU begann 
Mitte der 1980er Jahre. Das Umweltrecht ist der klassische Bereich der 
 Öffentlichkeitsbeteiligung und Ausgangspunkt für die Etablierung von Betei‑
ligungsformen im Sekundärrecht.4 Projekte und Pläne wirken sich zwangs‑
läufig auf die Umwelt und damit auch auf die Öffentlichkeit aus. Die 
 Öffentlichkeit kann durch ihre Beteiligung sachnähere Informationen und 
Einschätzungen der Behörde übermitteln.5 Der Beteiligungsform der Öffent‑
lichkeitsbeteiligung im Umweltrecht kommt damit eine besondere Stellung 
im Rahmen der Entwicklung der Beteiligung auf europäischer Ebene zu. 

4 Siehe Martin, Das Steuerungskonzept der informierten Öffentlichkeit, S. 52.
5 Vgl. Ein Programm der Europäischen Gemeinschaft für Umweltpolitik und Maß‑

nahmen im Hinblick auf eine dauerhafte und umweltgerechte Entwicklung, ABl. 
C 138 vom 17.05.1993, S. 5 (13).
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a) Umweltrecht als Ausgangpunkt  
für die Öffentlichkeitsbeteiligung

Die Einführung einer Öffentlichkeitsbeteiligung im europäischen Umwelt‑
recht wurde bereits in den 1970er Jahren diskutiert, allerdings erst 1985 mit 
der UVP‑RL eingeführt.6 Ausgangspunkt für die Einführung von Beteili‑
gungsvorschriften waren die Umweltaktionsprogramme der Union, welche 
seit den 1970er Jahren erlassen wurden. Dem ersten Aktionsprogramm von 
1973 folgend ergriff die Kommission eine Initiative für eine Richtlinie zur 
Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP), welche sich an der US‑amerikani‑
schen Rechtsentwicklung orientierte.7 Aufgrund umfassender Vorarbeiten 
und schwieriger Verhandlungen konnte die UVP‑RL aber erst 1985 erlassen 
werden.8 Die UVP‑RL war damit die erste unionale Regelung, welche eine 
Öffentlichkeitsbeteiligung vorsah.9 Diese war zwar nicht primärer Zweck der 
Richtlinie, konnte aber dennoch als zentraler Baustein des Verfahrens der 
Umweltverträglichkeitsprüfung angesehen werden.10 Die Öffentlichkeitsbe‑
teiligung sollte der Verbesserung der Informationsbasis der entscheidenden 
Stelle und einer Akzeptanzerhöhung der behördlichen Entscheidung dienen.11 
Es sollte dabei auf die unmittelbar berührte Bevölkerung zurückgegriffen 
und die Beziehung zwischen Behörde und Bevölkerung verbessert werden.12 
Mit der Umweltverträglichkeitsprüfung wurde daher ein Instrument koopera‑
tiven Umweltschutzes geschaffen.13 

Nach der Normierung einer fakultativen Öffentlichkeitsbeteiligung in der 
FFH‑RL im Jahr 1992 wurde eine für die Mitgliedstaaten obligatorische Öf‑
fentlichkeitsbeteiligung erst wieder 1996 mit Erlass der IVU‑RL eingeführt. 
Wegen der inhaltlichen Nähe zur UVP‑RL wurden auch die Regelungen zur 
Öffentlichkeitsbeteiligung ähnlich ausgestaltet.14 

6 Müller, Öffentlichkeitsbeteiligung, S. 10 f.
7 Siehe Erbguth/Schink, UVPG, Einl. Rn. 3.
8 Siehe Cupei, UVP, S. 72 ff.
9 Müller,	 Öffentlichkeitsbeteiligung,	 S.	9;	Wiesinger, Innovation im Verwaltungs‑

recht durch Internationalisierung, S. 117.
10 Wu, Öffentlichkeitsbeteiligung, S. 117.
11 Kommissionsbegründung zum Vorschlag einer Richtlinie über die Umweltver‑

träglichkeitsprüfung bei bestimmten öffentlichen und privaten Vorhaben, abgedruckt 
in Cupei, UVP, S. 300 (301, 311).

12 Kommissionsbegründung zum Vorschlag einer Richtlinie über die Umweltver‑
träglichkeitsprüfung bei bestimmten öffentlichen und privaten Vorhaben, abgedruckt 
in Cupei, UVP, S. 300 (311).

13 Erbguth/Schink, UVPG, Einl. Rn. 5.
14 Wiesinger, Innovation im Verwaltungsrecht durch Internationalisierung, S. 118.


